
  Parteienverkehr:   Montag 07.00 – 12.00 und 16.00 – 18.00 Uhr 
    Dienstag KEIN PARTEIENVERKEHR 
    Mittwoch 07.00 – 12.00 Uhr 
    Donnerstag   13.00 – 17.00 Uhr 
    Freitag 07.00 – 12.00 Uhr 

Bankverbindung: Steiermärkische Bank & Sparkassen AG, IBAN: AT312081514300111185, BIC: STSPAT2GXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ihr Zeichen/GZ: Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen/GZ: Werndorf, am 
- - -  - - -   747-5/2024 23. 9. 2024 

 
 

ÖFFENTLICHE 
KUNDMACHUNG 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Werndorf hat in seiner Sitzung am 19. 9. 2024 einstimmig 

beschlossen, den für das Jagdjahr 2024/2025 von den Jagdpächtern erlegten Jagdpacht-€uro gemäß § 

21 des Steierm. Jagdgesetzes unter Zugrundelegung des Flächenausmaßes nach dem vom 

Bürgermeister erstellten Aufteilungsentwurf an die Grundbesitzer des Gemeindejagdgebietes 

auszuzahlen. 

 

Die Auszahlung des Jagdpacht-Euro an die Grundeigentümer erfolgt somit innerhalb der gesetzlichen 

6 Wochen in der Zeit von 

23.09.2024   bis   4. 11. 2024 
während  

 

Parteienverkehr: Montag 07.00 – 12.00 und 16.00 – 18.00 Uhr 

   Dienstag KEIN PARTEIENVERKEHR 

   Mittwoch 07.00 – 12.00 Uhr 

   Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr 

   Freitag  07.00 – 12.00 Uhr 

 

in der Gemeindekanzlei Werndorf.                                    

  

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Alexander ERNST, BA 

 

 
Angeschlagen am  23. 9. 2024 

 

Abgenommen am .................................. 


